
 
 

Das Amtsblatt für den Kreis Borken liegt bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen zur kostenlosen Mitnahme aus und ist über 
den Internetauftritt des Kreises Borken (www.kreis-borken.de) abrufbar. 
 

Einzellieferung erfolgt gegen Portoerstattung oder kostenlos per E-Mail. Das Amtsblatt kann auch laufend per E-Mail bezogen 
werden. Dieses Angebot ist kostenlos. 
 

Anforderungen richten Sie bitte an die Kreisverwaltung Borken - Büro des Landrats -, Burloer Straße 93, 46325 Borken. 

AMTSBLATT 
 
 
 
 
 
 
 
 Jahrgang: 36  
 Ausgabe: 5/2010  
 Datum: 19.02.2010  
 
 

Datum Inhalt Seite 

18.02.2010 Bekanntmachung der Tagesordnung der Sitzung des Kreistags am 1.3.2010 1 

17.02.2010 Benachrichtigungen über öffentliche Zustellungen 1-2 
 

 

Bekanntmachung der Tagesordnung 
der Sitzung des Kreistags am 1.3.2010 

 
Es findet die folgende Sitzung statt: 

Gremium: Kreistag 
Sitzungstermin: Montag, 1.3.2010, 17:00 Uhr 
Ort / Raum: Kreishaus Borken, 
 Großer Sitzungssaal (Raum 
 2180) 
 
Hinweis: Eine Einwohnerfragestunde findet 
nicht statt. Eingehende Einwohnerfragen werden 
in der Kreistagssitzung am 18.3.2010 behandelt. 
Sie können noch bis drei Arbeitstage vor dieser 
Sitzung schriftlich eingereicht werden und sind zu 
richten an 

Kreisverwaltung Borken 
Büro des Landrats 

46322 Borken 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

1 Unfall bei der Firma Urenco Gronau und 
Gefahrenabwehrplanung im Kreis Borken 
Antrag der SPD-Fraktion vom 01.02.2010 

  
2 Resolution zum Bleiberecht von langjährig 

geduldeten Flüchtlingen sowie zur 
Abschiebung von Roma in das Kosovo 

 Antrag der SPD-Fraktion vom 
01.02.2010 

 Sachdarstellung der Verwaltung 
  
3 Einrichtung einer Härtefallkommission / 

Arbeitskreis auf Kreisebene; Einrichtung 
eines Integrationsrates bzw. Ausländer-
beirates 

 Antrag der SPD-Fraktion vom 
01.02.2010 

 Sachdarstellung der Verwaltung 
  
4 Mitteilungen der Verwaltung 
  
5 Anfragen 
  

B. Nichtöffentlicher Teil 

6 Mitteilungen der Verwaltung 
  
7 Anfragen 
  

Borken, 18.02.2010 

Kreis Borken 

Dr. Kai Zwicker 
Landrat 
 
 

Benachrichtigungen über 
öffentliche Zustellungen 

 
Herrn Mohamed Lemine Ould Mohamed El 
Hassen, geboren am 01.01.1975 in Nouakchott, 
zuletzt wohnhaft in Mauretanien, Mouakchott, 
Mauretanien, Nouakchott, Carrefour 1, 
 
ist ein Bescheid vom 17.02.2010, Aktenzeichen 
324 237 762, zuzustellen. 
 
Die Zustellung des Bescheides in Mauretanien 
wäre nur möglich, wenn zwischenstaatliche 
Rechts- und Amtshilfe gewährt würde. Dies ist 
nicht der Fall. Deshalb wird der Bescheid 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in 
Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2061, Etage 0 B, 
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eingesehen und von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in 
der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese 
öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen. Sofern der Bescheid eine 
Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen 
Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 
 
46325 Borken, 17.02.2010 
 
Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 
 
Im Auftrag 
Stienen 
 

 
Herrn Mehmet Turkan, geboren am 23.04.1958 
in der Türkei, zuletzt wohnhaft in TR 11111 
Bursa, Bademli Akman Kent 129 , 
 
ist ein Bescheid vom 10.02.2010, Aktenzeichen 
324234951, zuzustellen. 
 
Die Zustellung des Bescheides in der Türkei 
wäre nur möglich, wenn zwischenstaatliche 
Rechts- und Amtshilfe gewährt würde. Dies ist 
nicht der Fall. Deshalb wird der Bescheid 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in 
Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2060, Etage 0B, 
eingesehen und von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in 
der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese 
öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen. Sofern der Bescheid eine 
Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen 
Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 
 
46325 Borken, 17.02.2010 
 
Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 
 
Im Auftrag 
Stienen 

Herrn Reinhard Haltermann, geboren am 
06.10.1959 in Ahaus, zuletzt wohnhaft in USA-
78749 Austin (Texas), 502, King Fisher Creek, 
 
ist ein Bescheid vom 10.02.2010, Aktenzeichen 
324 234 982, zuzustellen. 
 
Die Zustellung des Bescheides in den USA wäre 
nur möglich, wenn zwischenstaatliche Rechts- 
und Amtshilfe gewährt würde. Dies ist nicht der 
Fall. Deshalb wird der Bescheid öffentlich 
zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in 
Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 2060, Etage 0B, 
eingesehen und von dem Betroffenen in 
Empfang genommen werden. Er gilt als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in 
der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese 
öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen. Sofern der Bescheid eine 
Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen 
Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 
 
46325 Borken, 17.02.2010 
 
Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Verkehr 
 
Im Auftrag 
Stienen 
 


